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Pressemitteilung 
 

Kommunaler Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden 

Gemeindetag fordert nach Grundsteuerurteil, dass die Finanzierung 
der  kommunalen Selbstverwaltung gesichert bleibt.  
 
Dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem heutigen Urteil die aktuelle Grundlage zur 

Erhebung der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt hat, ist für den Gemeindetag keine 

Überraschung. Gemeindetagspräsident Roger Kehle fordert den Gesetzgeber jetzt jedoch 

auf, schnell zu handeln, um einen Ausfall aus den Einnahmen der Grundsteuer zu 

verhindern: „Die Städte und Gemeinden können auf die Einnahmen aus der Grundsteuer 

nicht verzichten, nicht einmal zeitweise. Sie ist die zweitwichtigste kommunale Steuer und 

die wichtigste kommunale Infrastrukturabgabe, die uns bei der Erfüllung der Aufgaben für die 

Bürgerinnen und Bürger hilft.“  

Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt das Grundsteueraufkommen  

rund 1,8 Mrd. Euro. Das entspricht etwa 12 Prozent aller Steuereinnahmen der Kommunen 

im Lande. Im Durchschnitt sind das 160 Euro je Einwohner. Wenn es zu einem Ausfall der 

Grundsteuereinnahmen in den Kommunen käme, müssten Bund und Länder diesen Ausfall 

vollständig kompensieren, entweder durch eine Stärkung der gemeindlichen Steuerkraft bei 

einer anderen Steuerart oder durch zusätzliche Zuweisungen. „Wir haben Jahrzehnte darauf 

gewartet, dass Bund und Länder eine Entscheidung über die Grundbesteuerung treffen. Die 

nun vom Bundesverfassungsgericht gewährte Übergangsfrist von knapp 6 Jahren sollte vom 

Gesetzgeber genutzt werden, um endlich eine neue, rechtsichere und gerechte Grundlage 

zu schaffen, die die Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung sichert und 

Wohnungseigentümer und Mieter nicht über Gebühr belastet“, erklärt Kehle. 

Der Gemeindetag hält das Ende 2016 vom Bundesrat in den Bundestag eingebrachte Modell 

für eine geeignete Grundlage, um die Grundsteuer neu aufzustellen. In diesem Modell sind 

erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für Länder und Kommunen vorgesehen. „Wir halten 

auch ganz klar am gemeindlichen Hebesatzrecht fest, es darf nicht angetastet werden“, so 

der Gemeindetagspräsident. „Mit dem von uns präferierten Modell könnten wir die 

Aufkommensneutralität insgesamt sicherstellen und Belastungsverschiebungen 
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entschärfen.“ Diese würden bei der Neubewertung des Grundstücksbestands zwangsläufig 

entstehen, müssten aber unbedingt in Grenzen gehalten werden.  

Darüber hinaus spricht sich der Gemeindetag dafür aus, nicht nur die Grundsteuer für 

bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B), sondern auch die Grundsteuer für die 

Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) in Zukunft auf eine rechtssichere 

Bewertungsgrundlage zu stellen.  

 


